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A ZIELE UND GRUNDSATZE

Zweck

Geltungsbereich

Art. 3
Betroffene

Art. 4

Gliederung
a allgemein

Art. 5
b Brandschutznorm

¢ Brandschutzricht-
linien

d Priifbestimmungen

»

1 Die Brandschutzvorschriften bezwecken den Schutz von Personen,
Tieren und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bran-
den und Explosionen.

2 Sie regeln die fur diese Zielsetzung erforderlichen Rechtsverbindlich-
keiten.

1 Die Brandschutzvorschriften gelten flir neu zu errichtende Bauten und
Anlagen sowie flur solche Fahrnisbauten sinngemass.

2 Bestehende Bauten und Anlagen sind verhaltnismassig an die
Brandschutzvorschriften anzupassen, wenn:

a wesentliche bauliche oder betriebliche Veranderungen, Erweite-
rungen oder Nutzungsanderungen vorgenommen werden;

b die Gefahr fiir Personen besonders gross ist.

Die Brandschutzvorschriften richten sich an:
a Eigentimer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen;

b alle Personen, die bei Planung, Bau, Betrieb oder Instandhaltung von
Bauten und Anlagen tatig sind.

1 Die Brandschutzvorschriften bestehen aus:
a der Brandschutznorm;
b den Brandschutzrichtlinien;
¢ den Prufbestimmungen.

2 Fur den Vollzug werden von der VKF Brandschutzerlauterungen so-
wie nutzungs- und themenbezogene Arbeitshilfen herausgegeben.

Die Brandschutznorm setzt den Rahmen fir den allgemeinen, bauli-
chen, technischen und betrieblichen sowie den damit verbundenen ab-
wehrenden Brandschutz. Sie bestimmt die geltenden Sicherheitsstan-
dards.

Die Brandschutzrichtlinien ergdnzen mit detaillierten Anforderungen und
Massnahmen die in der Brandschutznorm gesetzten Vorgaben.

Die Prufbestimmungen regeln Verfahren und Voraussetzungen fiir die
zu Zertifizierung und Zulassung fuhrenden Prufungen von Brandschutz-
produkten.
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e Stand der Technik

Schutzziel

Art. 10

Kriterien fiir Brand-
schutzanforderungen

Art. 11

Normalfall und Abwei-
chungen

1 Die Technische Kommission der VKF legt fest, was im Brandschutz
als Stand der Technik anerkannt ist.

2 Sie kann Publikationen anerkannter Fachorganisationen ganz oder
teilweise als massgebend erklaren.

Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und instand zu
halten, dass:

a die Sicherheit von Personen und Tieren gewahrleistet ist;

b der Entstehung von Branden und Explosionen vorgebeugt und die
Ausbreitung von Flammen, Hitze und Rauch begrenzt wird;

¢ die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten und Anlagen be-
grenzt wird;

d die Tragfahigkeit wahrend eines bestimmten Zeitraums erhalten
bleibt;

e eine wirksame Brandbekdmpfung vorgenommen werden kann und
die Sicherheit der Rettungskrafte gewahrleistet wird.

1 Die Anforderungen an den Brandschutz in Bauten und Anlagen wer-
den insbesondere bestimmt nach Massgabe von:

a Bauart, Lage, Nachbarschaftsgefahrdung, Ausdehnung und Nut-
zung;

b Geschosszahl;
¢ Personenbelegung;

d Brandbelastung und Brandverhalten der Materialien sowie Ver-
qualmungsgefahr;

e Aktivierungsgefahr,;
f Brandbekampfungsmaoglichkeit durch die Feuerwehr.

2 Wo aus der Bundesgesetzgebung fiir behindertengerechtes Bauen
bezuglich Brandschutz zusétzliche Sicherheitsstandards gewahrleis-
tet sein missen, sind sie im Einzelfall mit der zustandigen Behorde
festzulegen.

1 Im Normalfall wird das Schutzziel mit vorgeschriebenen Standard-
masshahmen erreicht.

2 Anstelle vorgeschriebener Brandschutzmassnahmen kénnen alterna-
tiv andere Brandschutzmassnahmen als Einzel- oder Konzeptldsung
treten, soweit flr das Einzelobjekt das Schutzziel gleichwertig erreicht
wird. Uber die Gleichwertigkeit entscheidet die Brandschutzbehérde.

3 Weicht die Brandgefahr im Einzelfall so vom Normalfall ab, dass vor-
geschriebene Anforderungen als ungenigend oder als unverhaltnis-
massig erscheinen, sind die zu treffenden Massnahmen angemessen
zu erweitern oder zu reduzieren.
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Art. 12

Definitionen

Brandrisikobewertung,
anerkannte Berech-
nungsmethoden

Anwendung und Zulas-
sung
a allgemein

b Kennzeichnung

Soweit in den Brandschutzvorschriften Anforderungen aufgrund der
Nutzung oder Geschosszahl festgelegt werden, gelten als:

a Beherbergungsbetriebe:

- insbesondere Krankenhduser, Alters- und Pflegeheime, in denen
dauernd oder voriibergehend 10 oder mehr Personen aufgenom-
men werden, die auf fremde Hilfe angewiesen sind;

- insbesondere Hotels, Pensionen und Ferienheime, in denen dau-
ernd oder voribergehend 15 oder mehr Personen aufgenommen
werden, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind;

b Verkaufsgeschafte:
solche mit einer gesamten Verkaufsfliche von mehr als 1200 m?;

¢ Bauten und Anlagen mit Raumen mit grosser Personenbelegung:
insbesondere Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Schulbau-
ten mit Salen, Bahnstationen, Theater, Kinos, Restaurants und ahnli-
che Versammlungsstatten mit Raumen, in denen sich mehr als
100 Personen aufhalten kénnen, Verkaufsgeschafte mit einer gesam-
ten Verkaufsfliche von weniger als 1200 m?, sofern die ermittelte An-
zahl Personen 100 Ubersteigt;

d Parkhauser und Einstellraume fiir Motorfahrzeuge:
solche mit einer Grundflache von mehr als 150 m?;

e Geschosse:
fur den Brandschutz alle Voll-, Dach- und Attikageschosse;

f Hochhauser:
Bauten, die nach der Baugesetzgebung als Hochhaus gelten oder
deren oberstes Geschoss mehr als 22 m tUber dem der Feuerwehr
dienenden angrenzenden Terrain liegt bzw. mehr als 25 m Traufthdhe
aufweist.

Sind die Bestimmungen der Brandschutzvorschriften fiir die Fluchtwege
eingehalten, kénnen zur Beurteilung von Brandgefahr, Brandrisiko und
Brandsicherheit das Verfahren der Brandrisikobewertung oder andere
VKF-anerkannte Berechnungsmethoden beigezogen werden.

1 Die Brandschutzbehdrde entscheidet Uber die Anwendung von
Brandschutzprodukten und die Zulassung von im Brandschutz tatigen
Fachfirmen.

2 Sie stitzt sich dabei auf das Schweizerische Brandschutzregister der
VKF, auf Prifnachweise und Zertifikate akkreditierter Priif- und Zerti-
fizierungsstellen oder auf Konformitatsnachweise.

Wo fir die Anwendung von Brandschutzprodukten Prifnachweis oder
Zertifikat erforderlich sind, ist leicht erkennbar ein dauerhafter Hinweis
anzubringen.
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Art. 16

¢ ohne Priifnachweis
oder Zertifikat

Die Brandschutzbehoérde entscheidet Uber die Anwendung von Brand-
schutzprodukten ohne Prifnachweis oder Zertifikat, soweit deren Eig-
nung nach der Erfahrung und nach dem Stand der Technik, aufgrund
bestehender Versuchsresultate oder durch rechnerische Bestimmung
nach VKF-anerkannten Verfahren nachgewiesen ist.

B ALLGEMEINER BRANDSCHUTZ

Art. 17
Sorgfaltspflicht

Art. 18

Unterhaltspflicht

Art. 19

Aufsichtspflicht

Art. 20

Meldepfilicht

1 Mit Feuer und offenen Flammen, Warme, Elektrizitdt und anderen
Energiearten, feuer- oder explosionsgefahrlichen Stoffen sowie mit
Maschinen, Apparaten usw. ist so umzugehen, dass keine Brande
oder Explosionen entstehen.

2 Eigentumer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sorgen dafur,
dass die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachen gewahrleistet
ist.

Eigentimer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen sind daflr ver-
antwortlich, dass Einrichtungen fur den baulichen, technischen und ab-
wehrenden Brandschutz sowie haustechnische Anlagen bestimmungs-
gemass in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.

Wer andere beaufsichtigt, sorgt dafiir, dass diese instruiert sind und die
ndtige Vorsicht walten lassen.

Wer einen Brand oder Anzeichen davon entdeckt, alarmiert unverziglich
die Feuerwehr und gefahrdete Personen.

C BAULICHER BRANDSCHUTZ

1 Baustoffe

Begriff

Priifung und Klassierung

Als Baustoffe gelten alle fiur die Herstellung von Bauten, Anlagen und
Bauteilen sowie flr den Ausbau verwendeten Materialien, an deren
Brandverhalten Anforderungen gestellt werden.

1 Baustoffe werden Uber genormte Prifungen oder andere VKF-
anerkannte Verfahren klassiert. Massgebende Kriterien sind insbe-
sondere Brand- und Qualmverhalten, brennendes Abtropfen und
Warmefreisetzung.

2 Leicht entzindbare oder rasch abbrennende Materialien sind als
Baustoffe nicht zugelassen.
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Art. 23
Verwendung

2 Bauteile

Art. 24
Begriff

Art. 25
Priifung und Klassierung

3 Schutzabstande

Art. 26
Begriff

Art. 27
Bemessung

Art. 28

Ungenligende Schutzab-
stédnde

4 Tragwerke

Art. 29

= o

o [0
«Q
3.
§|

Brennbare Baustoffe dirfen nur verwendet werden, wenn sie nicht zu
einer unzulassigen Gefahrenerhéhung fihren. Massgebend sind insbe-
sondere:

a Brand- und Qualmverhalten, brennendes Abtropfen/Abfallen, Warme-
freisetzung, Entwicklung gefahrlicher Brandgase;

Art und Umfang der Verwendung;
Personenbelegung;
Geschosszahl;

O O O T

Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen oder
Brandabschnitten.

Als Bauteile gelten alle Teile eines Bauwerks, an deren Feuerwiderstand
Anforderungen gestellt werden.

1 Bauteile werden Uber genormte Prufungen oder andere VKF-
anerkannte Verfahren klassiert. Massgebend ist insbesondere die
Feuerwiderstandsdauer bezlglich der Kriterien Tragfahigkeit (R),
Raumabschluss (E) und Warmedammung (1).

2 Je nach Sicherheitserfordernis missen Bauteile aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen.

Als Schutzabstand zwischen Bauten und Anlagen gilt der baurechtlich
verlangte Abstand und wo erforderlich erganzend auch der Abstand, der
fur einen ausreichenden Brandschutz mindestens einzuhalten ist.

Der Schutzabstand ist so festzulegen, dass Bauten und Anlagen nicht
durch gegenseitige Brandibertragung gefahrdet sind. Bauart, Lage,
Ausdehnung und Nutzung sind je zu berucksichtigen.

Wenn baurechtlich erforderliche Abstande als Schutzabstand nicht ge-
nidgen, aber nicht vergrossert werden kénnen, sind Massnahmen zu
treffen, die einen Brandubergriff verhindern.

Als Tragwerk von Bauten und Anlagen gilt die Gesamtheit aller zur
Lastaufnahme und Lastableitung sowie zur Stabilisierung notwendigen
Bauteile und deren Verbindungen.
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Art. 30 1 Der Feuerwiderstand von Tragwerken ist so festzulegen, dass die
Feuerwiderstand Personenevakuierung und die Brandbekampfung gewahrleistet sind.

Massgebend sind insbesondere:
a Geschosszahl,
b gesamthaft vorhandene immobile und mobile Brandbelastung;

¢ Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen
oder Brandabschnitten.

2 Sprinkleranlagen koénnen bei der Festlegung des Feuerwiderstands
von Tragwerken angemessen berlicksichtigt werden.

Art. 31 Auf Verlangen der Brandschutzbehérde ist der Feuerwiderstand von
Nachweis Tragwerken durch genormte Prifungen oder rechnerisch nach VKF-

anerkannten Berechnungsmethoden nachzuweisen.

5 Brandabschnitte

Art. 32 1 Brandabschnitte sind Bereiche von Bauten und Anlagen, die durch
Begriffe brandabschnittsbildende Bauteile voneinander getrennt sind.

2 Brandabschnittsbildende Bauteile sind raumabschliessende Bauteile
wie Brandmauern, brandabschnittsbildende Wande und Decken,
Brandschutzabschlisse und Abschottungen.

Art. 33 Die Brandabschnittsbildung in Bauten und Anlagen richtet sich nach de-
Erstellungspfilicht ren Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung.
Art. 34 1 Der Feuerwiderstand von brandabschnittsbildenden Bauteilen ist so
Feuerwiderstand festzulegen, dass die Ausbreitung von Branden auf andere Brandab-
schnitte verhindert wird. Massgebend sind insbesondere:
a Ar;

b Feuerwiderstand der Tragwerke;

¢ Geschosszahl;

d gesamthaft vorhandene immobile und mobile Brandbelastung;
e

Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen
oder Brandabschnitten.

2 Sprinkleranlagen kénnen bei der Festlegung des Feuerwiderstands
brandabschnittsbildender Wande und Decken oder der zulassigen
Ausdehnung von Brandabschnitten angemessen bericksichtigt wer-
den.

3 Der Feuerwiderstand brandabschnittsbildender Bauteile betragt min-
destens 30 Minuten.

11
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Art. 35 1 In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchgange und andere
Brandschutzabschliisse, Offnungen mit feuerwiderstandsfahigen Brandschutzabschlissen ab-
Abschottungen zuschliessen.

2 In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchbriiche, Leitungs-
durchfiihrungen und Installationsschachte mit feuerwiderstandsfahi-
gen Abschottungen dicht zu verschliessen.

3 Der Feuerwiderstand von Brandschutzabschlissen und Abschottun-
gen betragt mindestens 30 Minuten.

M B:i Bauten mit Doppelfassaden sowie bei Atriumbauten sind Massnah-

Bauten mit Doppelfassa-
den, Atriumbauten

6 Fluchtwege

Begriff

Anordnung

Messweise

12

men zu treffen, damit die Brandausbreitung Uber Zwischenfassadenbe-
reiche (Pufferzonen) und Innenhdéfe eingeschrankt wird.

Fluchtwege sind gleichzeitig Rettungswege.
2 Als Fluchtweg gilt der kirzeste Weg, der

a Personen zur Verfligung steht, um von einer beliebigen Stelle in
Bauten und Anlagen ins Freie an einen sicheren Ort zu gelangen;

b der Feuerwehr und den Rettungskraften als Einsatzweg zu einer
beliebigen Stelle in Bauten und Anlagen dient.

1 Fluchtwege sind so anzulegen, zu bemessen und auszufliihren, dass
sie jederzeit rasch und sicher benltzbar sind. Massgebend sind ins-
besondere:

a Personenbelegung;
b Geschosszahl;

¢ Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen
oder Brandabschnitten.

2 Vorgeschriebene Mindestanforderungen dirfen nicht aufgrund von
Berechnungsmethoden oder technischen Brandschutzeinrichtungen
reduziert werden.

1 Die gesamte Fluchtweglange setzt sich zusammen aus der Flucht-
weglange im Raum, gemessen in der Luftlinie, und der Fluchtweg-
lange im Korridor, gemessen in der Gehweglinie.

2 Die Strecke innerhalb der Treppenanlage bis ins Freie wird nicht ge-
messen.

3 Fluchtwegbreiten werden zwischen den Umfassungswanden oder
Gelandern gemessen.
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Art. 40

Fluchtweglénge
im Raum

Art. 41

Gesamtldnge des
Fluchtwegs

Treppenanlagen
a Anzahl und Lage

Art. 43

b Ausfiihrung

Aussentreppen

1 Besitzt ein Raum nur einen Ausgang, darf kein Punkt des Raumes
mehr als 20 m davon entfernt sein.

2 Bei zwei oder mehr Ausgangen sind 35 m zuldssig. Die Ausgange
sind mdoglichst weit auseinanderliegend und so anzuordnen, dass
verschiedene Fluchtrichtungen entstehen und Flichtende sich ge-
genseitig nicht behindern.

1 Fdhren Fluchtwege nur zu einer Treppenanlage oder einem Ausgang
ins Freie, darf deren Gesamtlange 35 m nicht Gibersteigen.

2 Fuhren sie zu mindestens zwei voneinander entfernten Treppenanla-
gen oder Ausgangen ins Freie, darf die Gesamtlange des Fluchtwegs
50 m nicht Ubersteigen.

1 Fldhren Fluchtwege nur zu einer Treppenanlage, darf die
Bruttogeschossflache héchstens 600 m? betragen.

2 Fuhren Fluchtwege zu mehreren Treppenanlagen, darf die Bruttoge-
schossflache je Treppenanlage héchstens 900 m? betragen.

3 Treppenanlagen sind héchstens 15 m vom Gebaudeende und so
weit voneinander entfernt anzuordnen, dass unabhangige Fluchtrich-
tungen entstehen.

4 Fur Bauten und Anlagen mit Raumen mit einer Personenbelegung
von mehr als 100 Personen sind unabhangig von der Bruttoge-
schossflache mindestens zwei Treppenanlagen notwendig.

5 Werden aus Grinden des Arbeitnehmerschutzes keine weitergehen-
den Anforderungen gestellt, sind Bauten und Anlagen mit zwei oder
mehr Untergeschossen mit mindestens zwei Treppenanlagen zu er-
schliessen.

6 Bei sehr grossflachigen Bauten und Anlagen mit einer sehr geringen
Personenbelegung und gesichertem Einsatzweg der Feuerwehr und
Rettungskrafte kann die Zahl der Treppenanlagen mit Zustimmung
der zustandigen Behdrde angemessen vermindert werden.

1 Treppenhauser, die als Fluchtweg dienen, sind als Brandabschnitte
mit dem fur das Tragwerk erforderlichen Feuerwiderstand, mindes-
tens aber mit einem solchen von 60 Minuten zu erstellen.

2 Treppenanlagen sind von den einzelnen Geschossen durch Brand-
schutzabschliisse mit einem Feuerwiderstand von mindestens
30 Minuten abzutrennen.

3 Treppenhauser sind je nach Nutzung und Geschosszahl mit direkt ins
Freie fuhrenden Rauch- und Warmeabzugsanlagen auszurusten.

Aussentreppen sind so anzuordnen, dass Benutzende nicht durch einen
Brand in oder an Bauten und Anlagen gefahrdet sind.

13
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Treppen

Korridore, Ausflihrung

Breite von Treppen,
Korridoren, Tiiren

Tiiren

Ausbau

Freihaltung

1 Treppen und Podeste sind sicher begehbar, nicht brennbar und ge-
radlaufig auszufihren.

2 Gewendelte Treppen kénnen fir Gberbreite, reprasentative Aufgange
und fur wohnungsinterne Verbindungen zugelassen werden.

1 Korridore, die als Fluchtweg dienen, sind als Brandabschnitte mit
dem fir das Tragwerk erforderlichen Feuerwiderstand, mindestens
aber mit einem solchen von 30 Minuten zu erstellen.

2 Korridore sind von angrenzenden Raumen durch Brandschutzab-
schlisse mit einem Feuerwiderstand von mindestens 30 Minuten ab-
zutrennen.

3 Korridore, die Treppenanlagen miteinander verbinden, sind durch
Brandschutzabschlisse mit einem Feuerwiderstand von 30 Minuten
Zu unterteilen.

1 Die Breite von Turen, Korridoren und Treppen ist nach der mdglichen
Personenbelegung zu bemessen. Der Raum mit der gréssten Perso-
nenbelegung bestimmt die erforderliche Breite des Fluchtweges.

2 Die Mindestbreite von Treppen und Korridoren muss 1.2 m betragen.
Bei wohnungsinternen Verbindungen gentigen 0.9 m.

3 Das lichte Durchgangsmass von Tlren hat 0.9 m zu betragen.

1 Tdren missen in Fluchtrichtung gedéffnet werden kénnen. Ausge-
nommen bleiben Turen zu kleinen Rdumen mit kleiner Personenbe-
legung oder zu Raumen ohne erhéhte Brandgefahr.

2 Turen in Fluchtwegen mussen sich von Flichtenden jederzeit ohne
Hilfsmittel rasch 6ffnen lassen. Von den Einsatzkraften missen sie
von aussen geotffnet werden kénnen.

3 Kipp-, Hub-, Roll-, Schnelllauf- und Schiebetore sowie Drehtliren sind
nur zuldssig, wenn zweckmassig angeordnete, in der Richtung des
Fluchtwegs 6ffnende Tiren vorhanden sind.

1 Wand- und Deckenverkleidungen von Treppenanlagen, Korridoren
und Vorplatzen, die als Fluchtweg dienen, sind mit nicht brennbaren
Materialien auszufiihren.

2 Fur Bodenbelage und Belage von Treppenstufen sind je nach Nut-
zung von Bauten und Anlagen brennbare Materialien zulassig.

Treppenanlagen, Korridore, Ausgange und Verkehrswege, die als
Fluchtwege dienen, sind jederzeit frei und sicher benltzbar zu halten.
Sie dirfen keinen anderen Zwecken dienen.
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Art. 51

Kennzeichnung, Sicher-
heitsbeleuchtung

Hochhé&user

Bauten mit Doppelfassa-
den, Atriumbauten

3

Je nach Personenbelegung, Geschosszahl, Lage, Ausdehnung und
Nutzung von Bauten, Anlagen oder Brandabschnitten sind Fluchtrich-
tung und Ausgange mit Rettungszeichen und einer Sicherheitsbe-
leuchtung erkennbar zu machen.

Die Sicherheitsbeleuchtung muss ein sicheres Begehen von Raumen
und Fluchtwegen ermoglichen und ein leichtes Auffinden der Aus-
gange gewahrleisten.

In Hochhausern sind die erforderlichen Treppenanlagen als Sicher-
heitstreppenhauser mit einem Feuerwiderstand von mindestens
90 Minuten zu erstellen.

Je Sicherheitstreppenhaus darf die Bruttogeschossflache hdchstens
600 m? betragen.

Als Sicherheitstreppenhauser gelten Treppenanlagen, die gegen das
Eindringen von Rauch und Feuer besonders geschutzt sind.

In Atriumbauten dirfen Fluchtwege nicht in oder offen durch iberdachte
Innenhdfe, in Bauten mit Doppelfassaden nicht tiber Zwischenfassaden-
bereiche (Pufferzonen) flihren.

D TECHNISCHER BRANDSCHUTZ

Art. 54

Begriff

Art. 55
Aufgabe

Zum technischen Brandschutz zadhlen insbesondere:

a

oQa ™ 0 o O T

Loéscheinrichtungen wie Wasserléschposten, Handfeuerloscher, Gas-
I6schanlagen, spezielle Kihl- und Léschanlagen;

Brand- und Gasmeldeanlagen;

Sprinkleranlagen;

Rauch- und Warmeabzugsanlagen;

Blitzschutzanlagen;

Sicherheitsbeleuchtungen und Sicherheitsstromversorgungen;
Feuerwehraufziige;

Explosionsschutzvorkehrungen.

Einrichtungen fiir den technischen Brandschutz missen:

)

gefahrdete Personen und die Feuerwehr alarmieren;
Fluchtwege erkennbar machen;
Brande und Explosionen einschranken oder verhindern;

die Brandbekdmpfung sicherstellen und erleichtern.
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Notwendigkeit

Erstellung und Betriebs-
bereitschaft

Bauten, Anlagen oder Brandabschnitte sind mit ausreichend dimensio-
nierten Einrichtungen flr den technischen Brandschutz auszuristen.
Massgebend sind insbesondere:

a Personenbelegung;
b Geschosszahl;

¢ Bauart, Lage, Ausdehnung und Nutzung von Bauten, Anlagen oder
Brandabschnitten.

Einrichtungen fir den technischen Brandschutz miissen dem Stand der
Technik entsprechen und so beschaffen, bemessen, ausgefiihrt und in
Stand gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit betriebsbereit sind.

E ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

Art. 58

Zugang fiir die Feuer-
wehr

Alarmierungs- und Ein-
satzkonzepte

Art. 60

Betriebsfeuerwehr

Bauten und Anlagen mussen fur den raschen und zweckmassigen Ein-
satz der Feuerwehr jederzeit ungehindert zuganglich sein.

Durch geeignete Massnahmen wie Alarmierungs- und Einsatzkonzepte
ist sicherzustellen, dass die zustandige Feuerwehr rasch alarmiert und
eingesetzt werden kann.

Auf Verlangen der Brandschutzbehodrde ist in Betrieben mit grossem
Brandrisiko, erhdhter Personengefahrdung oder erschwerter Einsatz-
maoglichkeit der Feuerwehr zusatzlich eine Betriebsfeuerwehr zu organi-
sieren.

F HAUSTECHNISCHE ANLAGEN

Erstellung und Betriebs-
bereitschaft

Zu den haustechnischen Anlagen zahlen insbesondere:
a Warme- und kaltetechnische Anlagen;

b Lufttechnische Anlagen;

¢ Aufzugsanlagen;
d

Elektrische Anlagen.

1 Haustechnische Anlagen sind so auszufiihren und aufzustellen, dass
sie einen gefahrlosen, bestimmungsgemassen Betrieb gewahrleisten,
und dass Schaden im Stérungsfall begrenzt bleiben.

2 Sie mussen dem Stand der Technik entsprechen und in allen Teilen
den auftretenden thermischen, chemischen und mechanischen Be-
anspruchungen genugen.
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G GEFAHRLICHE STOFFE

Art. 64

Klassierung

Art. 65

Schutzmassnahmen

Art. 66
Stoffseparierung

Art. 67

Besondere Rdume und
Zonen

i

rt. 68
Gebinde

Gefahrliche Stoffe und Erzeugnisse sind solche, die im Brand- oder Exp-
losionsfall eine besondere Gefahr fiir Mensch, Tier und Umwelt darstel-
len.

Gefahrliche Stoffe werden nach brand- und explosionstechnischen Ei-
genschaften und ihrer Gefahr fir Mensch, Tier und Umwelt klassiert. Die
Klassierung dient als Grundlage fiir die zu treffenden Massnahmen.

1 Fir die Lagerung von und den Umgang mit gefahrlichen Stoffen sind
Schutzmassnahmen zu treffen, welche Brande und Explosionen ver-
hindern oder deren Auswirkungen begrenzen.

2 Schutzmassnahmen haben sich nach Art und Menge der vorhande-
nen Stoffe, Gebinde und Behalter sowie Verpackungsmaterialien zu
richten.

Stoffe, die in geféhrlicher Weise miteinander reagieren kdnnen, solche
mit besonderem Brandverhalten oder Stoffe, die durch ihre Eigenschaf-
ten im Brandfall die Einsatzkrafte und andere Personen gefahrden, sind
in getrennten, entsprechend ausgebauten Brandabschnitten unterzu-
bringen.

Fur die Klassierung von Rdumen und die Festlegung von Zonen nach
Feuer- und Explosionsgefahr sind insbesondere Art und Menge sowie
Haufigkeit und Dauer des Vorhandenseins gefahrlicher Stoffe massge-
bend.

Gebinde, Behalter und Verpackungen missen eine den betrieblichen
Beanspruchungen gentigende mechanische, thermische und chemische
Widerstandsfahigkeit aufweisen. Sie haben die sichere Aufbewahrung
und den sicheren Transport der Stoffe zu gewahrleisten.

H BETRIEBLICHER BRANDSCHUTZ

> N>
o
Q

rt. 70
Sicherheitsbeauftragte

Eigentiimer- und Nutzerschaft von Bauten und Anlagen haben organisa-
torisch und personell die zur Gewahrleistung der Brandsicherheit not-
wendigen Massnahmen zu treffen.

1 Wenn Brandgefahren, Personenbelegung, Art oder Grésse von Bau-
ten, Anlagen oder Betrieben es erfordern, sind der Betriebsleitung
angehorende Sicherheitsbeauftragte zu bestimmen und auszubilden.

2 Sicherheitsbeauftragte sorgen gemass Pflichtenheft fir die Brandsi-
cherheit im Rahmen der geltenden Vorschriften. Sie sind insbesonde-
re fur die Einhaltung und Uberwachung des baulichen, technischen
und betrieblichen Brandschutzes verantwortlich.
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Art. 71 Wenn Brandgefahren, Personenbelegung, Art oder Grésse von Bauten

Brandschutz- und Feu-
erwehreinsatzpléne

Sicherheit auf Baustellen

Dekorationen

I  VOLLZUG

Art. 74

Uberwachung und Kon-
trollen

und Anlagen oder Betrieben es erfordern, sind auf Verlangen der
Brandschutzbehérde Brandschutz- und Feuerwehreinsatzpldne zu er-
stellen.

Bei Arbeiten an Bauten und Anlagen sind von allen Beteiligten geeigne-
te Massnahmen zu treffen, um der durch den Bauvorgang erhdhten
Brand- und Explosionsgefahr wirksam zu begegnen.

Durch Dekorationen darf keine zusatzliche Brandgefahrdung entstehen.
Im Brandfall dirfen Personen nicht gefahrdet und Fluchtwege nicht be-
eintrachtigt werden.

Die Brandschutzbehoérde tberwacht die Einhaltung der Brandschutzvor-
schriften und ordnet, soweit nétig Kontrollen an.

J SCHLUSSBESTIMMUNG

Art. 75

Inkraftreten

1 Diese Brandschutznorm wird mit Beschluss des zustéandigen Organs
der Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau Technischer Handels-
hemmnisse (IVTH) vom 10. Juni 2004 fir verbindlich erklart und auf
den 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt. Die Verbindlichkeit gilt fur alle
Kantone, soweit im Einzelfall vom Interkantonalen Organ nicht eine
Ausnahme gestutzt auf Artikel 6 der IVTH bewilligt ist.

2 Sie ersetzt die Brandschutznorm vom 15. Dezember 1992.



	ZIELE UND GRUNDSÄTZE
	
	
	Zweck
	Geltungsbereich
	Betroffene
	Gliederung�aallgemein
	bBrandschutznorm
	cBrandschutzricht-�linien
	dPrüfbestimmungen
	eStand der Technik
	Schutzziel
	Kriterien für Brandschutzanforderungen
	Normalfall und Abweichungen
	Definitionen
	Brandrisikobewertung, anerkannte Berechnungsmethoden
	Anwendung und Zulassung�aallgemein
	bKennzeichnung
	cohne Prüfnachweis�oder Zertifikat



	ALLGEMEINER BRANDSCHUTZ
	
	
	Sorgfaltspflicht
	Unterhaltspflicht
	Aufsichtspflicht
	Meldepflicht



	BAULICHER BRANDSCHUTZ
	Baustoffe
	
	Begriff
	Prüfung und Klassierung
	Verwendung


	Bauteile
	
	Begriff
	Prüfung und Klassierung


	Schutzabstände
	
	Begriff
	Bemessung
	Ungenügende Schutzabstände


	Tragwerke
	
	Begriff
	Feuerwiderstand
	Nachweis


	Brandabschnitte
	
	Begriffe
	Erstellungspflicht
	Feuerwiderstand
	Brandschutzabschlüsse, Abschottungen
	Bauten mit Doppelfassaden, Atriumbauten


	Fluchtwege
	
	Begriff
	Anordnung
	Messweise
	Fluchtweglänge�im Raum
	Gesamtlänge des�Fluchtwegs
	Treppenanlagen�aAnzahl und Lage
	bAusführung
	Aussentreppen
	Treppen
	Korridore, Ausführung
	Breite von Treppen,�Korridoren, Türen
	Türen
	Ausbau
	Freihaltung
	Kennzeichnung, Sicherheitsbeleuchtung
	Hochhäuser
	Bauten mit Doppelfassaden, Atriumbauten



	TECHNISCHER BRANDSCHUTZ
	
	
	Begriff
	Aufgabe
	Notwendigkeit
	Erstellung und Betriebsbereitschaft



	ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ
	
	
	Zugang für die Feuerwehr
	Alarmierungs- und Ein-�satzkonzepte
	Betriebsfeuerwehr



	HAUSTECHNISCHE ANLAGEN
	
	
	Begriff
	Erstellung und Betriebsbereitschaft



	GEFÄHRLICHE STOFFE
	
	
	Begriff
	Klassierung
	Schutzmassnahmen
	Stoffseparierung
	Besondere Räume und Zonen
	Gebinde



	BETRIEBLICHER BRANDSCHUTZ
	
	
	Zweck
	Sicherheitsbeauftragte
	Brandschutz- und Feuerwehreinsatzpläne
	Sicherheit auf Baustellen
	Dekorationen



	VOLLZUG
	
	
	Überwachung und Kontrollen



	SCHLUSSBESTIMMUNG
	
	
	Inkraftreten




